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 Keine Auflassungserklärung 
vor einem im Ausland bestellten 
Notar
 
BGH, Beschluss vom 13. Februar 2020, Az.: V ZB 
3/16 

 
Eine Auflassung muss bei gleichzeitiger Anwesen-

heit beider Teile vor einem im Inland bestellten 

Notar erfolgen. 
In dem Fall, der dem BGH zur Entschei-

dung vorlag, ging es um ein in Deutschland bele-
genes Grundstück, das veräußert werden sollte. 
Veräußerer und Erwerber einigten sich im Kaufver-
trag über den Eigentumsübergang. Der Vertrag 
wurde durch einen Schweizer Notar beurkundet. 
Das Grundbuchamt weigerte sich, den Eigentums-
wechsel einzutragen. 

Laut BGH ist nur ein im Inland bestell-
ter Notar für die Entgegennahme der Auflassungs-
erklärung zuständig. Es gibt im deutschen Rechts-
system durchaus Fälle, in denen notarielle Form 
vorgeschrieben ist, z.B. bei der Abtretung von Ge-
schäftsanteilen an einer deutschen GmbH, dieses 
Formerfordernis jedoch auch durch einen im Aus-
land bestellten Notar erfüllt werden kann, voraus-
gesetzt dieser ist mit einem in Deutschland be-
stellten Notar gleichwertig. Der BGH stellte nun al-
lerdings klar, dass dies nicht für die Auflassungs-
erklärung gilt.  

 

 
 

Fazit:  

Vor Einschaltung eines im Ausland bestellten No-

tares ist immer zu prüfen, ob dessen Einschaltung 

im konkreten Fall zulässig ist. Dies kann zum einen 

daran scheitern, dass der im Ausland bestellte 

Notar einem in Deutschland bestellten Notar nicht 

gleichwertig ist (die Person des Notars wird in vie-

len Ländern sehr unterschiedlich verstanden), zum 

anderen kann aber auch schon das deutsche Ge-

setz an sich die Einschaltung eines im Ausland be-

stellten Notars versagen.  
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 Trittschallschutz in der WEG 
 
BGH, Urteil vom 26. Juni 2020, Az.: XII ZR 120/18 

 
Ein Wohnungseigentümer kann von einem anderen 
Wohnungseigentümer die Einhaltung der Schall-
schutzvorschriften beim Sondereigentum verlan-
gen. Dies gilt auch dann, wenn beim Gemein-
schaftseigentum die Schallschutzvorschriften 
nicht eingehalten wurden.  

Der Kläger bewohnt eine Wohnung, die 
direkt unter der Dachgeschosswohnung des Be-
klagten lag. Der Beklagte hatte sich schon vor ei-
nigen Jahren dazu entschlossen, seinen Teppich-
boden durch Fliesen zu ersetzen. Nachdem der 
Teppichboden entfernt und die Fliesen verlegt wa-
ren, wurde es in der darunter liegenden Wohnung 
deutlich lauter. Ein von der Hausverwaltung in Auf-
trag gegebenes Gutachten bestätigte, dass die 
Trittschalldämmung des neuen Fliesenbelags 
nicht den schallschutztechnischen Mindestanfor-
derungen aus dem Baujahr des Gebäudes ent-
sprach. Unabhängig davon war auch die im Ge-
meinschaftseigentum stehende Geschossdecke 
(quasi von Anfang an) im Hinblick auf den Schall-
schutz mangelhaft, sodass die Ursache der Lärm-
belästigung auch im Gemeinschaftseigentum lag.  

Der BGH entschied: Der Beklagte muss 
gegenüber den übrigen Wohnungseigentümern da-
für sorgen, dass der Normtrittschallpegel wieder 

erreicht wird. Durch welche Maßnahmen dies ge-
schieht, bleibt dem Beklagten überlassen. Der 
BGH stützt seine Entscheidung dabei auf § 14 Nr. 1 
WEG. Hiernach ist jedes WEG-Mitglied verpflich-
tet, das Sondereigentum nur so zu gebrauchen, 
dass dadurch keinem der anderen Wohnungsei-
gentümer über das bei einem geordneten Zusam-
menleben unvermeidliche Maß hinaus ein Nachteil 
erwächst. 

Dabei sind die Mindestanforderungen 
der DIN 4109 nach der Entscheidung des BGH ins-
besondere auch dann zu gewährleisten, wenn die 
im Gemeinschaftseigentum stehende Geschoss-
decke selbst diesen Anforderungen nicht genügt.  
 
Fazit:  
Der BGH bestätigt also mittlerweile in ständiger 
Rechtsprechung, dass hinsichtlich des Schall-
schutzes maximal die Anforderungen aus dem Er-
richtungsjahr gelten können. Diese Mindestanfor-
derungen sind allerdings nach der Entscheidung 
des BGH auch dann zu gewährleisten, wenn die im 
Gemeinschaftseigentum stehende Geschossde-
cke selbst diesen Anforderungen nicht gerecht 
wird. 
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che Beratung, noch kann es eine individuelle Beratung ersetzen. Bei 
der Erstellung des Newsletters und der darin enthaltenen Informa-
tionen ist Rödl & Partner stets um größtmögliche Sorgfalt bemüht, 
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nimmt keine Verantwortung für Entscheidungen, die der Leser auf-
grund dieses Newsletters trifft. Unsere Ansprechpartner stehen 
gerne für Sie zur Verfügung.  
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